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Lesung kommt damit automatisch am Freitag auf 
die Tagesordnung.  

Meine Damen und Herren, damit ist Tagesord-
nungspunkt 2 erledigt. 

Wir kommen zu:  

3 Gesetz zur Novellierung des Kurortegeset-
zes sowie zur Aufhebung der Kurorteve-
rordnung und der Erholungsorteverord-
nung und zur Änderung des Kommunalab-
gabengesetzes (Kurortegesetz – KOG NRW) 

Gesetzentwurf  
der Landesregierung  
Drucksache 14/4298 

Beschlussempfehlung und Bericht  
des Ausschusses für Arbeit,  
Gesundheit und Soziales  
Drucksache 14/5582 

zweite Lesung 

Der erste Redner, Herr Kleff, gibt seine Rede zu 
Protokoll. (Siehe Anlage 4)  

(Beifall von CDU und FDP) 

Somit ist die nächste Rednerin Frau Gebhard von 
der SPD-Fraktion. 

Heike Gebhard (SPD): Frau Präsidentin! Verehr-
te Kolleginnen und Kollegen! Ich glaube, wir profi-
tieren alle davon, dass die Koalitionsfraktionen auf 
ihre Reden verzichten. Es ist ohnehin klar, dass 
sie nur gesagt hätten: Wir sind dafür, dass das 
läuft. – Wir als Opposition sind jedoch der Ansicht, 
deutlich machen zu müssen, 

(Unruhe) 

– störe ich sehr? –, 

(Zurufe von der CDU: Ja!) 

warum wir diesen Gesetzentwurf nicht mittragen 
können. Darum lassen Sie mich das kurz begrün-
den. 

(Unruhe – Glocke) 

Wir haben in der Anhörung am 5. September 
deutlich vor Augen geführt bekommen, dass es 
sehr wohl Sinn macht, die bisher in verschiedenen 
Vorschriften geregelten Tatbestände in einem 
einheitlichen Gesetz zusammenzufassen. Ziel 
muss es sein, größere Transparenz herzustellen 
und durch eine Angleichung an die Rechtsver-
hältnisse in anderen Bundesländern für mehr 
Klarheit zu sorgen.  

Für die SPD-Fraktion sind dabei zwei Aspekte von 
besonderer Bedeutung. Die Bürgerinnen und Bür-
ger, die entsprechende Orte zur Regeneration 
aufsuchen, erwarten spezielle qualitätsgesicherte 
Gesundheitsangebote. Die staatliche Anerken-
nung muss also Garant dafür sein, dass diese 
Angebote auf gesicherten Qualitätsstandards fu-
ßen. Zum anderen müssen wir die wirtschaftliche 
Bedeutung der Kurorte und Heilbäder im Blick ha-
ben. Diese Orte verzeichnen in Nordrhein-
Westfalen allein zehn Millionen Übernachtungen 
und machen einen Jahresumsatz von 
3,3 Milliarden € aus. 

Wenn wir also ein modernes Gesetz auf den Weg 
bringen wollen, müssen wir dafür Sorge tragen, 
dass einerseits die bestehenden anerkannten Or-
te geschützt werden, andererseits aber auch neue 
Orte Chancen bekommen. Sie alle haben sich im 
Interesse ihrer Patientinnen und Patienten einer 
regelmäßigen Qualitätskontrolle zu unterziehen, 
um die Kureffekte und Kurerfolge zu sichern und 
zu verbessern. 

Die Anhörung hat unseres Erachtens eindeutig 
zutage gefördert, dass eine Abkehr vom Arznei-
mittelgesetz hin zum Medizinproduktegesetz bei 
Heilbädern und Orten mit Peloid- oder Moor-
Kurbetrieb einen großen bürokratischen und fi-
nanziellen Aufwand zur Folge hätte, den niemand 
wollen kann, zumal er die Sicherheit für die Pati-
enten nicht erhöht. 

Daher hatten wir eine entsprechende Änderung 
beantragt. Die Koalitionsfraktionen sahen dies 
ebenso und haben dazu ebenfalls eine Änderung 
vorgeschlagen, die im Kern mit der unseren iden-
tisch ist. Auch wenn Sie unseren Vorschlag abge-
lehnt haben: Wir freuen uns, dass CDU und FDP 
ihre Verantwortung als Mehrheit endlich einmal 
wahrnehmen und tatsächlich Konsequenzen aus 
einer Anhörung ziehen, sodass wir uns nicht nach 
dem Prinzip verhalten „Wie du mir, so ich dir“, 
sondern wir haben Ihrer Fassung im Ausschuss 
zugestimmt. 

Was aber die Option für die Zukunft anbetrifft, ist 
leider wenig bewegt worden. Nicht einmal die von 
den Grünen vorgeschlagene Ermächtigung der 
Landesregierung, gleichsam modellhaft über das 
Gesetz hinausgehende Anerkennung ausspre-
chen zu können, wurde von Ihnen angenommen. 
CDU und FDP trauen ihrem Minister offensichtlich 
nicht zu, verantwortlich zu entscheiden. 

(Beifall von Barbara Steffens [GRÜNE]) 

In Rheinland-Pfalz war man ein bisschen mutiger. 
Dort hat man abweichend von den sogenannten 
Begriffsbestimmungen einen Felke-Kurort aner-
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kannt. Auch in Bayern ging man über die bundes-
einheitlichen Begriffsbestimmungen hinaus und 
verankerte einen Schroth-Kurort. 

Völlig auseinander liegen wir bei allen anderen 
Änderungswünschen der Koalitionsfraktionen in 
den Artikeln 2 bis 12. Dort können Sie es sich 
nämlich nicht verkneifen, der Verwaltungsstruktur-
reform vorzugreifen. Solange aber die Änderun-
gen der Verwaltungsstruktur noch nicht rechtsver-
bindlich umgesetzt sind, kann unseres Erachtens 
bei nachgelagerten Gesetzen das Inkrafttreten 
nicht bereits unterstellt werden. Wie das Urteil des 
Verwaltungsgerichts Düsseldorf vom 16. Novem-
ber zeigt, kann der Weg bis zur Umsetzung noch 
sehr steinig sein. Er kann sich vielleicht sogar 
selbst infrage stellen. Da ich davon ausgehe, dass 
man hier gleichwohl so beschließen wird, bitte ich 
das Präsidium, dies rechtlich zu prüfen und die 
Entscheidung gegebenenfalls zu beanstanden, 
bevor die Gerichte es tun müssen. 

Ich denke, auch ich habe mich kurz gefasst und 
danke für die Aufmerksamkeit. 

(Beifall von SPD und GRÜNEN) 

Präsidentin Regina van Dinther: Danke schön, 
Frau Gebhard. – Der nächste Redner, Herr Dr. 
Romberg, hat seine Rede auch zu Protokoll ge-
geben. (Siehe Anlage 4)  

(Rainer Schmeltzer [SPD]: Das ist sehr lo-
benswert! – Britta Altenkamp [SPD]: Das ist 
menschenfreundlich!) 

Als nächste Rednerin hat Frau Steffens von der 
Fraktion Bündnis 90/Die Grünen das Wort. 

Barbara Steffens*) (GRÜNE): Frau Präsidentin! 
Meine Damen und Herren! Meine Vorrednerin hat 
soeben eine Menge Punkte zum Kurorte-Gesetz 
genannt, gerade zur Notwendigkeit, warum man 
in Kurorten und für Kurorte im Interesse der Pati-
enten und Patientinnen, der Gäste und aller ande-
ren, die die Kurorte aufsuchen, Schutz und Si-
cherheit im Sinne von Qualitätssicherung braucht. 

Aber ich glaube – deswegen haben wir als Grüne 
im Beratungsverfahren als Konsequenz aus der 
Anhörung einen Änderungsantrag gestellt –, dass 
wir in Nordrhein-Westfalen mehr brauchen, als 
nur einen Bestandsschutz der bisher bestehenden 
Kurorte. Wir haben in der Anhörung deutlich ge-
hört, dass es Konkurrenz und zum Teil auch Ab-
wehr der bestehenden Kurorte gegenüber neuen 
Methoden, neuen Anwendungen und neuen 
Standorten gibt. Das hat natürlich etwas damit zu 
tun, dass die bestehenden Kurorte ihre eigenen 

Pfründe wahren und ihr Geschäft nicht mit ande-
ren teilen wollen. 

Wir Grüne haben einen Änderungsantrag gestellt, 
der keine Öffnung hin zu allem, sondern eine Öff-
nung im Sinne des Qualitätsschutzes darstellt. 

(Vorsitz: Vizepräsidentin Angela Freimuth)  

Denn wir hatten das Vertrauen zum Minister und 
wollten die Landesregierung bzw. den Minister 
ermächtigen, über anerkannte Verfahren und über 
anerkannte neue medizinische Konzepte auch 
über das hinaus, was abschließend im Kurortege-
setz geregelt ist, Orten und Standorten die Mög-
lichkeit zu geben, Kurort zu werden. Damit hätten 
wir sowohl das Bewahren des Alten auf der einen 
Seite als auch auf der anderen Seite die Öffnung 
hin zu neuen Methoden. 

Ich finde es sehr schade, dass sich die Koalitions-
fraktionen dem versperrt und die Tür nicht geöff-
net haben. Denn ich meine, dass das Ministerium 
damit sehr wohl verantwortungsbewusst umge-
gangen wäre und nicht ins Blaue hinein sämtliche 
Standorte in Nordrhein-Westfalen, die vielleicht 
Wellness-Standorte im weiteren Sinne sind, zu 
Kurorten gemacht hätte.  

Deswegen finde ich es sehr bedauerlich, dass wir 
diese Öffnung nicht haben und dass andere Bun-
desländer uns leider in diesem Bereich – Bayern 
und Rheinland-Pfalz sind gerade genannt worden – 
eine Nase voraus sind und andere Angebote ma-
chen, die anerkannt sind, während bei uns Kom-
munen – gerade auch einige, die in der Anhörung 
vertreten waren – herausfallen und nicht Kurorte 
werden können, bloß um den Bestandsschutz für 
bestehende Kurorte zu sichern. Das finde ich zu-
tiefst bedauerlich. 

Von daher ist das auch in meinen Augen kein Ku-
rortegesetz, sondern ein Kurortebestandsschutz-
gesetz und keine Öffnung hin zu Neuem. Da hätte 
ich mir doch etwas anderes gewünscht. 

Ich kann es auch nicht verstehen, dass Sie als 
Minister, Herr Laumann, nicht versucht haben, mit 
Ihren Fraktionen ins Gespräch zu kommen und 
die Öffnung zu erreichen. Denn die Argumente, 
die in der Anhörung genannt worden sind, sind 
zum Teil auch aus Ihrem Haus immer wieder zu 
hören gewesen, nämlich dass man die Öffnung 
hin zu neuen Methoden braucht. Von daher ist es 
absolut unverständlich, dass Sie hier nur ein rei-
nes Bestandsschutzgesetz machen. 

(Beifall von den GRÜNEN) 
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Vizepräsidentin Angela Freimuth: Vielen Dank, 
Frau Kollegin Steffens. – Als nächster Redner hat 
für die Landesregierung Herr Minister Laumann 
das Wort. 

Karl-Josef Laumann, Minister für Arbeit, Ge-
sundheit und Soziales: Sehr geehrte Frau Präsi-
dentin! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Die 
Wahrheit ist: Im bisherigen Kurorterecht waren die 
Regelungen unübersichtlich und an vielen Stellen 
verteilt. Im neuen Gesetz werden sie deshalb ge-
strafft und zusammengeführt. Es wird in Zukunft 
jedem auf Anhieb klar sein, welche Vorausset-
zungen beigebracht werden müssen, um zum 
Beispiel das Prädikat „Kurort“ zu erzielen.  

Die Standards für Kurorte werden durch das Ge-
setz so gestaltet, dass sie aktuellen Erfordernis-
sen entsprechen. Ein Haus des Gastes mit Ruhe-
räumen und Lesezimmer, wie es früher verlangt 
wurde, wird heute kaum noch von jemandem ge-
nutzt. Gefragter sind zum Beispiel mehrfunktiona-
le Begegnungsräume, wie es sie oft schon als 
Gemeindezentren und Bürgerbegegnungsstätten 
gibt. 

Eine weitere Neuerung ist die Ergänzung von Art-
bezeichnungen, zum Beispiel Ort mit Heilquellen-
Kurbetrieb, Ort mit Heilstollen-Kurbetrieb oder Ort 
mit Peloid- oder Moor-Kurbetrieb. Diese Kenn-
zeichnungen gibt es auch schon in den Gesetzen 
anderer Länder. 

Auch regelmäßige Kontrollen der Anerkennungs-
kriterien sind im Interesse des guten Rufs leis-
tungsfähiger Heilbäder unbedingt notwendig. Die 
Bürgerinnen und Bürger müssen sich sicher sein, 
dass sie, wenn sie zum Beispiel in einem Heilbad 
oder in einem Kneipp-Kurort sind, mit einem ho-
hen medizinischen Niveau und einer sehr guten 
touristischen Infrastruktur rechnen können. 

Orte, die dauerhaft die Anerkennungskriterien 
nicht erfüllen, laufen Gefahr, ihr Prädikat zu verlie-
ren. So sind regelmäßige Überprüfungen der Ei-
genschaften des Klimas und der Luft notwendige 
Aufgaben, die bereits seit Jahrzehnten in den 
Standards des Deutschen Heilbäderverbandes 
festgeschrieben sind. Alle Gäste, insbesondere 
die Kurgäste, haben ein großes Interesse an der 
Gewährleistung einer dauerhaften Qualitätssiche-
rung. Daran sind selbstverständlich auch die Orte 
mit Kurprädikaten selbst interessiert. 

Die Anhörung im federführenden Ausschuss für 
Arbeit, Gesundheit und Soziales am 5. September 
2007 hat ganz überwiegend Zustimmung zu den 
neuen gesetzlichen Bestimmungen ergeben. Alle 
Anregungen sind sehr sorgfältig geprüft worden. 

Soweit erforderlich, wurden Anpassungen vorge-
nommen. 

Unter den Beteiligten war insbesondere strittig, ob 
die im Gesetz festgeschriebenen Prädikate der 
Kurorte hinreichend sind oder ob es einer Eröff-
nungsklausel bedarf. Dank einer verkürzten Be-
richtspflicht kann dieses Thema schnell wieder 
aufgegriffen werden, wenn dies nötig ist. Bereits 
Ende 2010 soll dem Landtag dargelegt werden, 
welche Erfahrungen mit dem neuen Gesetz ge-
macht wurden, und insbesondere, ob die Einfüh-
rung weiterer Artbezeichnungen und Prädikate 
geboten ist. 

Der Gesundheitsstandort Nordrhein-Westfalen 
braucht moderne und leistungsfähige Kurorte. 
Das neue Kurortegesetz ist dazu ganz sicherlich 
ein erster Schritt in die richtige Richtung. 

(Beifall von der CDU) 

Vizepräsidentin Angela Freimuth: Vielen Dank, 
Herr Minister. – Meine lieben Kolleginnen und Kol-
legen, weitere Wortmeldungen liegen nicht vor, 
sodass wir die Beratung schließen können. 

Wir kommen zur Abstimmung. Der Ausschuss für 
Arbeit, Gesundheit und Soziales empfiehlt in seiner 
Beschlussempfehlung Drucksache 14/5582, den 
Gesetzentwurf der Landesregierung Drucksache 
14/4298 in der vom Ausschuss beschlossenen 
Fassung anzunehmen. Wer dieser Beschlussemp-
fehlung folgen möchte, den bitte ich um das Hand-
zeichen. – Gibt es Gegenstimmen? – Enthaltun-
gen? – Dann ist diese Beschlussempfehlung mit 
den Stimmen der Fraktion der CDU und der Frakti-
on der FDP gegen die Stimmen der Fraktion der 
SPD und der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen bei 
Nichtteilnahme des fraktionslosen Kollegen Sagel 
angenommen und der Gesetzentwurf in zweiter 
Lesung verabschiedet. 

Ich rufe auf: 

4 Krankenhausgestaltungsgesetz des Lan-
des Nordrhein-Westfalen – (KHGG NRW) 

Gesetzentwurf  
der Landesregierung  
Drucksache 14/3958 

Beschlussempfehlung und Bericht  
des Ausschusses für Arbeit,   
Gesundheit und Soziales  
Drucksache 14/5583 

Entschließungsantrag  
der Fraktion der SPD  
Drucksache 14/5704 
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Anlage 4  

Zu Tagesordnungspunkt 3 – Kurortegesetz – 
zu Protokoll gegebene Reden 

Hubert Kleff (CDU):  

Der demografische Wandel in unserer Gesell-
schaft erfordert Antworten auf die Frage, wie 
wir uns bis zum Renteneintritt und darüber hin-
aus bis an unser Lebensende gesund halten 
können. Neben diesem Eigeninteresse gibt es 
aber auch noch andere Gründe, die es erfor-
derlich machen, dass wir uns um Prävention 
und Gesundheitsförderung in unserem Land 
kümmern.  

Die Heilbäder und Kurorte in Nordrhein-Westfa-
len haben nämlich eine große gesundheits-, 
wirtschafts- und arbeitsmarktpolitische Bedeu-
tung. Nur eine Zahl möchte ich nennen: Circa 
70.000 Menschen sind in NRW im Kur- und 
Bäderbereich direkt oder indirekt beschäftigt.  

Die CDU-Fraktion begrüßt es, dass Minister 
Laumann durch die Novellierung des Kurorte-
gesetzes die Formulierung und Umsetzung ge-
sundheitspolitischer Ziele vorantreibt und diese 
Ziele am Bedarf und am Nutzen für den Men-
schen ausrichtet.  

Durch die novellierte Fassung des Kurortege-
setzes sind Begrifflichkeiten modifiziert, neue 
Artenbezeichnungen wie zum Beispiel „Ort mit 
Heilstollen“ eingeführt, übersichtliche, klare ge-
setzliche Regelungen wie zum Beispiel die Zu-
sammenführung von Kurortegesetz und Kuror-
teverordnung geschaffen, einheitliche Kriterien 
für die Anerkennung aller Kurorte festgelegt 
und die Qualitätsstandards angepasst worden. 
Auch an dieser Stelle ein Beitrag zum Bürokra-
tieabbau.  

Ich verschweige nicht, dass anlässlich der An-
hörung der Sachverständigen am 05.09.2007 
der Wettbewerb im Kur- und Bäderbereich im 
Mittelpunkt des Interesses stand und ich mir 
persönlich auch eine Abwendung vom traditio-
nellen Kurorte-Begriff hin zum Begriff „Gesund-
heitsort“ hätte vorstellen können.  

Es kann nicht angehen, dass wir um die alther-
gebrachten Kurorte einen Schutzzaun ziehen 
und nur Besitzstandswahrung betreiben. Wir 
müssen alles tun, um auch im Kur- und Bäder-
bereich Wettbewerb und damit verbundene In-
novationskraft freizusetzen. Warum soll es nicht 
Entwicklungsperspektiven für Orte geben, die 

qualitativ hochwertige Gesundheitsangebote 
vorhalten?  

Der gemeinsame Änderungsantrag der CDU- 
und der FDP-Fraktion zum Gesetzentwurf der 
Landesregierung macht den Weg frei für die 
Überlegung in Richtung Innovation und mehr 
Wettbewerb.  

Die Verkürzung der Berichtspflicht auf den 
31.12.2010 und die Verpflichtung auf die Ziel-
setzung, gegebenenfalls neue Artbezeichnun-
gen im Sinne des § 2 Abs. 1 einzuführen, er-
möglichen es, zeitnah auf moderne Erforder-
nisse reagieren zu können. Es wäre aus meiner 
Sicht mehr als leichtsinnig, ungeprüft den Beg-
riff „Kurort“ gegen den Begriff „Gesundheitsort“ 
auszutauschen.  

Zu begrüßen ist, dass mit unsinnigen Auflagen 
bei der Anerkennung von Kur- und Badeorten 
Schluss gemacht wird. Warum muss ein Kurort 
großflächige Parkanlagen vorhalten, wenn der 
Ort rundherum von Wald umgeben ist? Ferner 
ist das bislang geforderte „Haus des Gastes“ 
überflüssig, wenn Gemeinschaftshäuser mit 
angemessenen Öffnungszeiten vorgehalten 
werden.  

Zusammenfassend stelle ich fest, dass wir mit 
der Novellierung des Kurortegesetzes der gro-
ßen gesundheitlichen, wirtschaftlichen und ar-
beitsplatzpolitischen Bedeutung Rechnung ge-
tragen haben.  

Dr. Stefan Romberg (FDP):  

Prävention und Gesundheitsförderung sind un-
verzichtbare Bestandteile der nordrhein-westfä-
lischen Gesundheitspolitik. Dabei spielen Kur-
orte mit ihrem vielfältigen Angebot an Thera-
piemöglichkeiten eine große Rolle.  

Damit sind zugleich Standortinteressen im Zu-
ge des Ausbaus der Gesundheitswirtschaft in 
NRW und ihrer regionalen Ausgestaltung ver-
bunden. Zum Beispiel für den Arbeitsmarkt ha-
ben Kurorte eine wachsende Bedeutung.  

Ziel dieser Novellierung ist die Modernisierung 
gesetzlicher Regelungen aufgrund veränderter 
Gegebenheiten. Zudem haben bundesrechtli-
che Vorgaben eine Anpassung des bisherigen 
Gesetzes notwendig gemacht. Ein weiteres Ziel 
ist es, die Übersicht über bestehende Vorschrif-
ten zu erleichtern, indem die einzelnen Rege-
lungen in einem Gesetz zusammengeführt 
werden.  
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CDU und FDP haben im Anschluss an das Ex-
pertengespräch, das im Ausschuss geführt 
wurde, einige Änderungen eingebracht, von 
denen ich ein Beispiel herausgreife: Der neue 
Absatz 3 in § 30 stellt die Verkürzung der Be-
richtspflicht sicher. Dabei soll auch auf die Ein-
führung neuer Artbestimmungen eingegangen 
werden. Damit werden wir in die Lage versetzt, 
frühzeitig auf neue Erkenntnisse und Bedarfe 
reagieren zu können. Dies wird sicher zu einer 
stärkeren Wettbewerbsorientierung und auf 
diesem Weg auch zu einer Qualitätsverbesse-
rung führen und dem Gesundheitsstandort 
NRW zugute kommen.  

Wichtige Fragen sind in diesem Zusammen-
hang auf Standards und Qualitätssicherung ge-
richtet. Wir wollen den Kurorten geeignete 
Rahmenbedingungen ermöglichen, auf deren 
Basis sich ihre Handlungsoptionen vergrößern, 
um adäquat auf die Ansprüche der Kurgäste 
reagieren zu können. So gibt es auch neue Art-
bezeichnungen wie etwa „Ort mit Heilquellen“, 
die den veränderten Bedarfen Rechnung tra-
gen. Entsprechende Bezeichnungen sind dabei 
keineswegs neu, sondern sie kommen auch in 
anderen Ländern zum Einsatz.  
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